
 

 

Bauprojekt 
Massgebende amtliche Publikation auf www.birmensdorf.ch 

 

Publikationstext 

 

Meldung 

Der Gemeinderat von Birmensdorf hat im Beschluss vom 10. Februar 2020 festgestellt, dass 
das Gebäude Vers.-Nr. 252, Luzernerstrasse 32, schutzwürdig ist und hat es unter Denk-
malschutz gestellt. 

Planauflage 

Die Pläne liegen 20 Tage ab Ausschreibedatum im Gemeindehaus Birmensdorf (Stalliko-
nerstrasse 9) während den Öffnungszeiten (Montag 08:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 Uhr, 
Dienstag - Donnerstag, 08:00 - 12:00 und 13:30 - 16:00 Uhr, Freitag 07:00 - 14:00 Uhr) in 
der Abteilung Bau und Infrastruktur (3. OG) auf. 

Während der Planauflage können Baurechtsentscheide schriftlich bei der Abteilung Hochbau 
und Planung eingefordert werden. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das 
Rekursrecht verwirkt. Für die Zustellung baurechtlicher Entscheide wird eine Gebühr von 
CHF 60.00 erhoben. 

 

Publikationsdauer 

Beginn: 13. März 2020, 07:00 Uhr Ende: 4. April 2020, 23:59 Uhr 

 

Gemeindeverwaltung / Hochbau und Planung 

 
 


